
ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ
ÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉ

ÈÉ

555 5 5 5 5 55 5 5555555

5 5 5 5 5 5 55 5 5555555555
5 555 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5555555555555555555555

5 5 5 5 5 5 5555 5 5 5555555555555555555 5 5 5 5 5 5 5

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉ

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
555 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 555

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

55
55

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ
ÈÉÈÉ

ÈÉ

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

< < < < < < < < < < < <<
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

::
::

::
::

::
::

:: : : : : : : : : : : ::::

::
::

::
::

::
::

::
::

::
::

::

:: :: : :: :: :: :: : :: :: :: :: : :: :: : :::::
::

::
:

::
::

::
::

::
:: :: : :: :: :: : :: :: :: : : :::::

::
::

555555555 5 5 5 5 5 55 5ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ

¾O

¾O

¾O

Stover Sand

Alter Elbdeich

Sieben Stücken

Zwei Stücke

68
3

66
3

68
2

66
4

37
7

50

60

61

63

64

48

50
40

66
29

37
5

37
9

31
1

52
2

50
21

24

52

28

65

49

52
1

40
2

58

59

37
3

57

51

13 18

14

19

28

24

17

22

36
30

Sieben Stücken

40A

26

27

20

32

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

? ??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

??
? ??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ??

?

?

?

?

?

6,0

3,0
3,0

3,0

6,5

3,0

3,0

3,0 3,0

3,0
3,0

4,5
3,0

3,0
3,0

3,0
1,0

3,0

3,0

3,0
3,0

6,5

3,0
3,0

4,5

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0

6,53,03,0

3,0 3,0

4,5

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0 3,0

3,0

3,03,0

6,5

3,0

3,0

1,0

3,0

70,
0

70,
0

2,0

1,0

5,0

15,0

5,0 5,0

5,0 5,015,0

3,0

3,0

3,0

3,0
3,0

3,0

3,0

50,0
25,0

30,5

5,05,015,0

188,0

186,0

FH 9,5 m
GRZ 0,3W A

I

o   ED    

186,0

FH 9,5 m
GRZ 0,3W A

I

o   ED    

186,0

FH 9,5 m
GRZ 0,3W A

I

o   ED    

186,0

FH 9,5 m
GRZ 0,3W A

I

o   ED    

LPB IV

LPB III

LPB II

W A 1

AM 1

AM 2

186,0

FH 9,5 m
GRZ 0,3W A

I

o   ED    

PRÄAMBEL 
 
 
Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen 
Kom m unalverfassungsgesetzes (NKom V G) hat der V erwaltungsausschuss der Gem einde Drage diesen Bebauungsplanes Nr. 14 
"Stove Mitte", bestehend aus der P lanzeichnung m it den tex tlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften sowie der 
Begründung, als Satzung beschlossen. 
 
Drage, den 04.02.2021 
 
 gez. H arden  L.S. 
 Bürgerm eister 
 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
 

1. Aufstellungs b es c hlus s  
 
Der V erwaltungsausschuss der Gem einde Drage hat in seiner Sitzung am  05.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 
"Stove Mitte“ m it örtlichen Bauvorschriften beschlossen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am  09.12.2019 ortsüblich bekannt gem acht worden. 
 
Drage, den 04.02.2021 
 
 
 gez. H arden  L.S. 
 Bürgerm eister 
 
 

2. Vervielfältigungen 
 
Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte 
Gem arkung Stove, Flur 1 
Maßstab: 1:1.000 
 
Quelle: Auszug aus d en Geob as is d aten d es Land esam tes für Geoinform ation und  Land esverm es s ung Nied ers ac hs en 
 

©2017    
 
Land esam t für Geoinform ation und  Land esverm es sung Nied ers ac hs en (LGLN), Regionald irektion Lüneb urg 
 
Die P lanunterlage entspricht dem  Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsam en baulichen Anlagen 
sowie Straße, W ege und P lätze vollständig nach (Stand 06.12.2017). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der 
baulichen Anlagen geom etrisch einwandfrei. 
 
Die Übertragung der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich. 
 
W insen /Luhe, den 01.02.2021 
 
  gez. Gauger 
  (Katasteram t) 
 
 

3. Planverfas s er 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet von der 
 
P lanungsgem einschaft Nord Gm bH  
Große Straße 49 
27356 R otenburg (W üm m e) 
T el.: 04261 / 92930  Fax: 04261 / 929390 
E-Mail: info@pgn-architekten.de 
 
R otenburg (W üm m e), den 25.01.2021 
 
  gez. M. Diercks 
  P lanverfasser 
 
 

4. Öffentlic he Aus legung 
 
Der V erwaltungsausschuss der Gem einde Drage hat in seiner Sitzung am  10.09.2020 dem  Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 
"Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.  
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden vom  17.09.2020 bis zum  01.10.2020 ortsüblich bekannt gem acht.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften und die Begründung haben vom  01.10.2020 
bis zum  02.11.2020 gem . § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Gem äß § 4a Abs. 4 BauGB wurden der Bekanntm achungstex t und die Auslegungsunterlegen auf der H om epage der Gem einde 
Drage zur V erfügung gestellt. 
 
Drage, den 04.02.2021 
 
 
 gez. H arden  L.S. 
 Bürgerm eister 
 
 

5. Erneute öffentlic he Aus legung 
 
Der V erwaltungsausschuss der Gem einde Drage hat in seiner Sitzung am  __________ dem  geänderten Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestim m t und seine öffentliche 
Auslegung gem äß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  __________ ortsüblich bekannt gem acht. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften und die Begründung haben vom  __________ 
bis __________ gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Drage, den __________ 
 
 ____________________ 
 Bürgerm eister 
 
 

6. Satzungs b es c hlus s  
 
Der R at der Gem einde Drage hat den Bebauungsplan Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften nach P rüfung der 
Stellungnahm en gem . § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am  21.12.2020 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen. 
 
 
Drage, den 04.02.2021 
 
 gez. H arden  L.S. 
 Bürgerm eister 
 
 

7. Inkrafttreten 
 
Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am 
11.02.2021 ortsüblich bekannt gem acht worden. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften ist dam it am  11.02.2021 rechtsverbindlich geworden. 
 
 
Drage, den 18.02.2021 
 
 gez. H arden  L.S. 
 Bürgerm eister 
 
 
8. Verletzung von Verfahrens - und  Form vors c hriften, Mängel d er Ab wägung 

 
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 14 "Stove Mitte" m it örtlichen Bauvorschriften sind eine 
V erletzung von V erfahrens- und Form vorschriften, eine V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes oder Mängel des Abwägungsvorgangs nicht geltend gem acht worden. 
 
 
Drage, den __________ 
 
 ____________________ 
 Bürgerm eister 
 
 

TEX TLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
In den Allgem einen W ohngebieten sind die folgenden nach § 4 Abs. 3 BauNV O ausnahm sweise zulässigen 
Nutzungen in Anwendung des § 1 Abs. 6 BauNV O unzulässig:  
 § 4 Abs. 3 Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 § 4 Abs. 3 Nr. 2 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 § 4 Abs. 3 Nr. 3 Anlagen für V erwaltungen  
 § 4 Abs. 3 Nr. 4 Gartenbaubetriebe 
 § 4 Abs. 3 Nr. 5 T ankstellen  

 
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
2.1 In dem allgem einen W ohngebiet dürfen bauliche Anlagen eine m ax im ale Dach- bzw. Firsthöhe von 9,5 m 
über Bezugspunkt nicht überschreiten. 
 
2.2 Eine Überschreitung der festgesetzten m ax im alen Dach- bzw. Firsthöhe durch untergeordnete technische 
Aufbauten (z.B. Schornsteine, P hotovoltaikanlagen, W ärm epum pen, Lüftungsanlagen, Antennen) ist zulässig, 
wenn diese zu der Außenwand des darunter liegenden Geschosses einen Mindestabstand von 1,5 m 
einhalten. Mobilfunkm asten sind unzulässig.  
 
2.3 Der obere Bezugspunkt ist die Dach- bzw. Firsthöhe (H öhenlage der oberen Dachbegrenzungskante). Der 
untere Bezugspunkt ist gem. § 18 Abs. 1 BauNV O die Oberkante der an das Grundstück angrenzenden 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche, jeweils gem essen in der Mitte der Straßenfront des Grundstücks. 
 
3. W ASSERFLÄCHEN UND W ASSERW IRTSCHAFTLICHE FESTSETZUNGEN 
3.1 Die festgesetzten Entwässerungsgräben sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.  
 
3.2 Die aufzuweitenden und neu anzulegenden Gräben sind naturnah und weitgehend ohne technische U fer- 
und Sohlbefestigungen auszubilden. 
 
3.3 Zur R ückhaltung und Ableitung des Oberflächenwassers sind am südlichen R and des P langebietes 
Entwässerungsm ulden anzulegen.  
 
4. FLÄCHEN FÜR GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE 
Die m it Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belegten Flächen m üssen für die in der P lanzeichnung festgesetzten 
Nutzungen dauerhaft zur V erfügung stehen, insbesondere sind hochbauliche Anlagen und Anpflanzungen von 
Sträuchern und Bäum en unzulässig. Die zu belastende Fläche dient der V er- und Entsorgung des 
P langebietes. Begünstigt wird die Gem einde Drage. 
 
5. VO RKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VO R SCHÄDLICHEN UMW ELTEINW IRKUNGEN 
Im P langebiet ist die Errichtung von Bohrbrunnen zur Gartenbewässerung nur nach vorheriger U ntersuchung 
auf Schadstoffe zulässig. T iefe Bohrungen, die den oberflächennahen Grundwasserleiter durchteufen (z.B. 
Erdwärm ebohrungen) sind nur m it Einsatz von Schutzrohren zulässig. Sollte für Baum aßnahm en eine 
Grundwasserabsenkung erforderlich werden, ist im  V orweg eine m ögliche Schadstoffbelastung des 
Förderwassers zu untersuchen, um gegebenenfalls eine entsprechende Entsorgung zu veranlassen. Alle das 
Grundwasser betreffende Maßnahm en sind m it der zuständigen W asserbehörde des Landkreises H arburg 
abzustim m en. 
 
6. NEBENANLAGEN, GARAGEN UND STELLPLÄTZE 
Im Geltungsbereich ist bei der Errichtung baulicher Anlagen gem. § 12 BauNV O (Garagen und Carports) sowie 
Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNV O ein Mindestabstand von 1,50 m von der öffentlichen V erkehrsfläche 
einzuhalten. Offene Stellplätze sind davon abweichend außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 
 
7. IMMISSIO NSSCHUTZ 
Für Gebäude, die neu errichtet oder wesentlich geändert werden, gelten folgende Schallschutzanforderungen: 
 
In den gekennzeichneten Bereichen m üssen die Außenbauteile schutzbedürftiger R äum e, die dem ständigen 
Aufenthalt von Menschen dienen, je nach Lärm pegelbereich die Anforderungen an die Luftschalldäm m ung 
gem äß Abschnitt 7 der DIN 4109 T eil 1, Ausgabe Januar 2018 W ohn- und Büroräum e einhalten.  

TEX TLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Für Schlafräum e und Kinderzim m er ist innerhalb des m it W A 1 gekennzeichneten Bereiches der Einbau von 
schallgedäm m ten Lüftungsanlagen oder einer kontrollierten W ohnraumlüftung m ittels raumlufttechnischer 
Anlagen vorzusehen. 
 
V on den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn im R ahm en des Bauantragsverfahrens der Nachweis 
erbracht wird, dass aufgrund von Gebäudeabschirm ungen oder ähnlicher Effekte ein geringerer Lärm pegel 
vorliegt. 
 
8. FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VO N BÄUMEN UND STRÄUCHERN 
8.1 Anpflanzung einer Strauc hhec ke (AM 1) 
Innerhalb der 2 m breiten, gem äß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von 
Sträuchern ist eine 1-zeilige Strauchhecke anzupflanzen. 
 
Auswahl der zu verwendenden Arten: 
Botanis c her Nam e Deuts c her Nam e Qualität 
Sträucher 
Corylus avellana H aselnuss 3 j. v. S. 80/120 
Crataegus monogyna Eingriffeliger W eißdorn 3 j. v. S. 80/120 
Euonymus europaea P faffenhütchen 2 j. v. S. 60/100 
Rhamnus frangula Faulbaum 3 j. v. S. 80/120 
Salix aurita Ohrweide 1 j. v. S. 60/  80 
Salix cinerea Grauweide 1 j. v. S. 60/  80 
Sambucus nigra Schwarzer H olunder 3 j. v. S. 60/100 
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 2 j. v. S. 60/100 
* 3 j. v. S. 80/120 -> 3-jährig, von Sämlingsunterlage, Stam m höhe 80 - 120cm 
 
P flanzverband: P flanzabstand 1,0 m auf Lücke. 
 
Einzäunung: Die Anpflanzung ist allseitig zum Schutz vor V erbiss 5 - 8 Jahre m it einem W ildschutzzaun zu 
versehen. Der W ildschutzzaun ist anschließend zu entfernen. 
 
U m setzung: Die Anpflanzung erfolgt durch die Gem einde in der ersten P flanzperiode (Novem ber - April) nach 
Beginn von Baum aßnahm en im  P langebiet. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Für abgängige 
Arten ist gleichartiger Ersatz zu pflanzen. 
 
8.2 Anpflanzung einer Strauc h-Baum hec ke (AM 2) 
Innerhalb der 5 m breiten, gem äß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von 
Bäum en und Sträuchern ist jeweils eine 3-reihige Strauch-Baum hecke anzupflanzen. 
 
Folgende Arten sind zu verwenden: 
Botanis c her Nam e Deuts c her Nam e Qualität 
Bäum e 
Alnus glutinosa Schwarzerle 2 j. v. S. 80/120 
Carpinus betulus H ainbuche 3 j. v. S. 60/100 
Fraxinus excelsior Esche 3 j. v. S. 80/120 
Prunus avium V ogelkirsche 3 j. v. S. 80/120 
Prunus padus Frühe T raubenkirsche 3 j. v. S. 80/120 
Quercus robur Stieleiche 3 j. v. S. 80/120 
 
Sträucher 
Corylus avellana H aselnuss 3 j. v. S. 80/120 
Crataegus monogyna Eingriffeliger W eißdorn 3 j. v. S. 80/120 
Euonymus europaea P faffenhütchen 2 j. v. S. 60/100 
Rhamnus frangula Faulbaum 3 j. v. S. 80/120 
Salix aurita Ohrweide 1 j. v. S. 60/  80 
Salix cinerea Grauweide 1 j. v. S. 60/  80 
Sambucus nigra Schwarzer H olunder 3 j. v. S. 60/100 
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 2 j. v. S. 60/100 
* 2 j. v. S. 80/120 -> 2-jährig, von Sämlingsunterlage, Stam m höhe 80 - 120cm 
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Gem eind e Drage  
Beb auungs plan Nr. 14 
.„Stove Mitte“ 
(Mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung) 
 

- Ab s c hrift - 
 
Maßstab 1:1.000 
Stand: 02.09.2020 
 

ÖRTLICHE BAUVO RSCHRIFTEN 
(gem . § 84 Abs. 4 NBauO) 

 
1. GELTUNGSBEREICH  
Die örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gilt für den räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 14 „Stove Mitte“. 
 
 
2. GESTALTUNG DER AUßENW ÄNDE 
2.1 Außenwände von H auptgebäuden sind aus Sichtm auerwerk in den Farben rot bis rotbraun (in Annäherung 
an die R AL-Farben 2001, 3000, 3001, 3009, 3013, 3016, 8000-8004) auszuführen. Bei W ohngebäuden ist 
neben Sichtm auerwerk auch H olz sowie P utz in den Farben erd- bis sandfarben (in Annäherung an die R AL-
Farben 1001, 1002, 1014, 1015, 1024, 8001) zulässig. W eißer P utz ist unzulässig.  
 
2.2 Die V erwendung von glänzenden Materialien, verspiegelten Fensterscheiben, und reflektierenden 
Oberflächen ist unzulässig.  
 
 
3. GESTALTUNG DER DÄCHER UND DACHAUFBAUTEN 
3.1 In dem allgem einen W ohngebiet sind für die H auptdachflächen von Gebäuden ausschließlich geneigte 
Dächer m it einer Dachneigung von m indestens 22° und m ax im al 50° auszuführen. Ausnahm en sind über 
Erkern, runden oder abgerundeten Gebäudeteilen zulässig.  
 
3.2 Als Dacheindeckungsm aterialien der H auptdachflächen sind Dachsteine aus Beton oder Dachziegel in den 
Farbbereichen rot bis rotbraun (in Annäherung an die R AL-Farben 2001, 3000-3011, 8001-8004, 8008, 8012, 
8016, 8024) einschließlich produktionsbedingter Abweichungen zulässig. Ebenfalls zulässig sind begrünte 
Dächer.  
 
W eiche Bedachungen sind zulässig, wenn die Anforderungen der NBauO bezüglich der Brandsicherheit erfüllt 
sind.  
 
R eflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. 
 
3.3 Abweichend davon sind Anlagen zur Gewinnung von Energie oder W ärm e aus Sonnenlicht zulässig. 
 
3.4 Dachaufbauten und/oder Q uergiebel eines H auptgebäudes dürfen ihrer Gesam tlänge 60% der T rauflänge 
der ihr zugeordneten Dachseite nicht überschreiten.  
 
3.5 Der Abstand zwischen einzelnen Dachaufbauten sowie zwischen Dachaufbauten und der Außenwand des 
darunter liegenden Geschosses m uss m indestens 1,50 m betragen. Für Dachaufbauten sind auch patinierende 
Metalle wie Zink, Blei oder Kupfer sowie H olz zulässig.  
 
3.6 Ausgenom m en von den unter 3.1 bis 3.5 aufgeführten Bauvorschriften sind Ein-gangsüberdachungen, 
Dächer von W intergärten oder gläsernen Fassadenvorbauten/-elem enten, von Garagen und überdachten 
Stellplätzen bzw. Carports im  Sinne des § 12 BauNV O sowie von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNV O. 
 
4. EINFRIEDUNGEN   
4.1 Die Einfriedungen der Grundstücke dürfen an der öffentlichen V erkehrsfläche zugewandten Seite eine H öhe 
von m ax im al 1,0 m nicht überschreiten. Davon ausgenom m en sind Einfriedungen in Form von Laubhecken. 
Bezugspunkt ist jeweils die angrenzende öffentliche V erkehrsfläche, jeweils gem essen in der Mitte der 
Straßenfront des Grundstücks.  
 
4.2 In dem allgem einen W ohngebiet sind Einfriedungen aus H olz, Steinm auern, Stabm etallzäunen, 
Maschendrahtzäunen sowie Laubhecken zulässig. Kom binationen aus den genannten Materialien sind ebenfalls 
zulässig.  
 
 
5. O RDNUNGSW IDRIGKEITEN   
Ordnungswidrig handelt, wer den aufgeführten örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Ordnungswidrigkeiten 
können gem äß § 80 Abs. 5 NBauO m it einer Geldbuße geahndet werden. 
 
 
6. AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN   
Ausnahm en und Befreiungen von den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften sind m öglich, wenn die 
wesentlichen Gestaltungsgrundsätze nicht beeinträchtigt werden und regeln sich nach den §§ 56 Abs. 2, 85 und 
86 NBauO.  

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
(GEMÄSS PLANZEICHENERKLÄRUNG VON 1990) 

 
1. Art d er b aulic hen Nutzung 

 Allgem eine W ohngeb iete  
(§ 4 BauNV O) 

2. Maß d er b aulic hen Nutzung 
 

 
 

Grund fläc henzahl, Höc hs tm aß (§ 16 (2) Nr. 1 BauNVO)  
Anzahl d er Vollges c hos s e, Höc hs tm aß (§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO) 
Firs thöhe, Höc hs tm aß (§ 16 (2) Nr. 4 BauNVO i.V.m.§ 18 (1) BauNVO) 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
 
 
 

offene Bauweise, nur Einzel- und  Doppelhäuser zuläs s ig  
(§ 22 (4) BauNVO) 
Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO) 

4. Verkehrs fläc hen  
 Öffentlic he Verkehrs fläc hen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

5. W as s erfläc hen, Fläc hen für W as s erwirts c haft 
 
 

Um grenzung von Fläc hen für d ie W as s erwirts c haft 
hier: Entwäs s erungs grab en (§ 9 (1) Nr. 16a BauGB) 

6. Fläc hen zum  Anpflanzen von Bäum en und  Sträuc hern 
 
 

Um grenzung von Fläc hen zum  Anpflanzen von (Bäum en) und  
Sträuc hern (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

 

7. Grünfläc hen  
 Grünfläc hen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

8. Vers orgungs anlagen, Ver- und  Ents orgung   
 
 

Fläc hen für d ie Ents orgung 
hier: Ab setzb ec ken m it Tauc hwänd en (§ 9 (14) BauGB) 

9. Sons tige Planzeic hen  

 
 

Grenze d es räum lic hen Geltungs b ereic hes  (§ 9 (7) BauGB) 
Mit Geh-, Fahr- und  Leitungs rec hten zu b elastend e Fläc hen 
hier: Ver- und  Ents orgung (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
 

Fläc hen zum  Rüc khalt und  zur Vers ic kerung von O b erfläc henwas ser 
(§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 
Um grenzung unters c hied lic her Nutzungen; hier W A 1 
Vorkehrungen zum  Sc hutz gegen s c häd lic he Um welteinwirkungen  
(LPB II – IV) (§ 9 (1) Nr. 23a BauGB) 
Sic htd reiec ke (siehe Nachrichtliche Übernahme) 
 

 

þ$þ$
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntm achung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634). 
 
- V erordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNV O) in der Fassung 
der Bekanntm achung vom 21. Novem ber 2017 (BGBl. I S.3786). 
 
- V erordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des P laninhalts 
(P lanzeichenverordnung - P lanZV ) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1057). 
 
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntm achung vom 3. April 2012 (Nds. GV Bl. 
S.46), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.09.2018 (Nds. GV BI. S.190). 
 
- Niedersächsisches Kom m unalverfassungsgesetz (NKom V G) vom 17. Dezem ber 2010 (Nds. GV Bl. S.576), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GV Bl. S.113).  
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NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 
 
Sic htd reiec ke  
Die Flächen innerhalb der Sichtdreiecke sind von baulichen Anlagen, Aufschüttungen sowie Bewuchs und 
Einfriedungen m it einer H öhe von m ehr als 80 cm  über der Fahrbahnoberkante freizuhalten. 

¾O

< < < <
! ! ! ! ! ! ! !

P flanzverband: R eihen- und P flanzabstand 1,0 x 1,25 m auf Lücke. Der Abstand der Bäum e 
untereinander beträgt m ax im al 8 m. Alle Straucharten sind zu gleichen Anteilen in Gruppen von 3 - 7 
Ex em plaren zu pflanzen. 
 
Einzäunung: Die Anpflanzung ist allseitig zum Schutz vor V erbiss 5 - 8 Jahre m it einem 
W ildschutzzaun zu versehen. Der W ildschutzzaun ist anschließend zu entfernen.  
 
U m setzung: Die Anpflanzung erfolgt durch die Gem einde in der ersten P flanzperiode (Novem ber bis 
April) nach Beginn der Baum aßnahm en im  P langebiet. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu 
erhalten. Ausfälle von m ehr als 10 % sind unverzüglich in der folgenden P flanzperiode gleichartig zu 
ersetzen. 
 
8.3 Anpflanzung von Einzelb äum en 
Innerhalb des allgem einen W ohngebietes ist pro Baugrundstück ein standortgem äßer und 
gebietstypischer Laubbaum , wie z.B. Spitzahorn (Acer platanoides), Feldahorn (Acer campestre), 
H ainbuche (Carpinus betulus), Esche (Fraxinus excelsior) oder V ogelkirsche (Prunus padus), in der 
P flanzqualität H ochstam m, 3 x verpflanzt m it einem Stam m um fang von m indestens 12 - 14 cm (in 1 
m über dem Erdboden gem essen) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Alternativ 
können pro Baugrundstück zwei H ochstam m -Obstbäum e aus anzutreffende Lokalsorten, wie z.B. 
Altländer P fannkuchen, Altländer R osenapfel, div. P rinzenapfelsorten, R uhm aus V ierlanden, 
Schöner aus Boskoop m it einem  Mindeststam m um fang von 10 - 12 cm (in 1 m über dem Erdboden 
gem essen) gepflanzt werden.  
 
U m setzung: Als Anwuchshilfe ist jeder H ochstam m m ittels zweier Anbindepfähle (inkl. Kokosstrick) 
zu fix ieren. Die Bäum e sind von den Grundstückseigentüm ern in der ersten P flanzperiode nach 
Fertigstellung der W ohngebäude zu pflanzen. Bei Ausfällen ist ein gleichartiger Ersatz in der 
folgenden P flanzperiode zu leisten. 

HINW EISE 
 
Bod end enkm alpflege 
Im P langebiet sind keine Bodendenkm ale bekannt. Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder 
frühgeschichtliche Bodenfunde gem acht werden (z. B. Scherben von T ongefäßen, 
H olzkohleansam mlungen oder auffällige Bodenverfärbungen oder Steinhäufungen, auch geringe 
Spuren solcher Funde), so wird darauf hingewiesen, dass diese Funde nach § 14 
Niedersächsisches Denkm alschutzgesetz (NDSchG) m eldepflichtig sind. Die Meldung hat bei der 
U nteren Denkm alschutzbehörde beim  Landkreis H arburg zu erfolgen. 


